
BEZEICHNUNGEN DER 

PARTEIEN IN DEN 

GERICHTSVERFAHREN
Geschäftsgang



DAS MAHNVERFAHREN

Bezeichnung der Parteien im Mahnverfahren: 

 Antragsteller/Antragsgegner

 Nachdem ein Vollstreckungsbescheid ergangen ist und die 
Vollstreckung hieraus erfolgt, heißen die Parteien Gläubiger 
und Schuldner

Hinweis: Das Mahnverfahren ist ein vereinfachtes 
gerichtliches Verfahren, bei dem ein Mahnbescheid ohne 
vorherige gerichtliche Verhandlung zugestellt wird



ZIVILPROZESS

 Bezeichnung der Parteien im Zivilprozess:

Im Klageverfahren

 Kläger/Beklagter

 Im Prozesskostenhilfeverfahren:

Antragsteller/Antragsgegner

 Im Einstweiligen Verfügungsverfahren:

Antragsteller/Antragsgegner

Hinweis: Der Zivilprozess ist ein gerichtliches Verfahren zur 
Feststellung und Durchsetzung privatrechtlicher Ansprüche. Er ist 
also letztendlich dazu da, den Rechtsfrieden zu sichern.



GESCHÄFTSGANG

 Bezeichnung der Parteien in der freiwilligen Gerichtsbarkeit: sie 

regelt privatrechtliche Angelegenheiten

 Das grundlegende Verfahrensgesetz ist das Gesetz über das 
Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

 Sachliche Zuständigkeit: § 23 a GVG



BEZEICHNUNG DER BETEILIGTEN IN DER 

FREIWILLIGEN GERICHTSBARKEIT

 im Betreuungsverfahren:

 Betroffener, Betreuter

 im Nachlassverfahren:

 Erblasser, Testator

 im Familienverfahren:

 Antragsteller, Antragsgegner

 In Grundbuchsachen:

 Antragsteller/ Eigentümer



GESCHÄFTSGANG
DIE STRAFGERICHTSBARKEIT

 Gliederung des Strafverfahrens und Parteibezeichnung:

 1) Ermittlungsverfahren oder auch vorbereitendes Verfahren (§§ 158ff StPO); 
Bezeichnung der Partei: Beschuldigter

 2) Zwischenverfahren, sog. Eröffnungsverfahren §§ 199 ff stopp; Bezeichnung 
der Partei: Angeschuldigter 

 3) Hauptverfahren (§§ 213 ff StPO); Bezeichnung der Partei: Angeklagter

 4) ggf. Rechtsmittelverfahren (Berufung/Revision); Bezeichnung der Partei: 
weiterhin Angeklagter

 5) Vollstreckungsverfahren (§§ 449 ff StPO); Bezeichnung der Partei:

Verurteilter


